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109 Jahre jung (Gründung 1915)

Rund 340’000 Mitglieder

123 Sektionen / Kantonalverbände

Dienstleistungen für Mitglieder

Politische Vertretung auf allen 
staatspolitischen Ebenen

DER HEV SCHWEIZ
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR MITGLIEDER 
2023

22 Ausgaben

337’000 Exempl.

554’000 Leser
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828’549 Users

2’153’851 
Aufrufe

875’851 Users

3’386’425 
Aufrufe

52’644 Users

207’796
Aufrufe
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46 Kurse

1’350 
Teilnehmer



DIENSTLEISTUNGEN FÜR MITGLIEDER 
2023

9’392 Anrufe
195 Tage,
15 Stunden, und 
37 Minuten
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Günstig, fair
und flexibel

1’744 verkaufte 
Fachbücher und 
232 USB-Sticks

67’768
verkaufte 
Formulare
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Sach-, Lebens-
und Erdbeben-
versicherungen 
usw.



Parlamentarische Gruppe
Wohn- und Grundeigentum

Themen-Arbeitsgruppen

Vernehmlassungen

Positionspapiere

Petitionen

Volksinitiativen

Referenden

Abstimmungskämpfe

VERTRETUNG IN BUNDESBERN



Der Schweizer Immobilienmarkt

 Online Home Market Analysis EFH

 Online Home Market Analysis STWE

 Wohnen und Wohnkosten in der Schweiz

 Wohnungsknappheit



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS EFH

Titel für Verkaufspräsentation 9

• Zwischen Juli 2023 und Juni 2024 wurden in der Schweiz knapp 75'000 Einfamilienhäuser 
ausgeschrieben.

• Angebots-Wachstum von + 36%.
• Dies ist in erster Linie auf eine Beruhigung bei den Hypothekarzinsen zurückzuführen, 

welche am Beispiel einer fünfjährigen Festhypothek im Vergleich zum Vorjahreswert um 
rund einen halben Prozentpunkt gesunken sind.

• Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenheimen hatten mit dem Verkauf zugewartet, 
bis sich der vorangegangene Zinsanstieg wieder etwas abgebaut hatte.



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS EFH

Freiburg



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS EFH

Freiburg



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS EFH



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS EFH



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS STWE
• Eigentumswohnungen mussten 2023 durchschnittlich 76 Tage inseriert werden, ein Tag 

weniger lang als 2022.
• Gleichzeitig nahm die Anzahl Inserate um knapp 20 Prozent auf 83'000 zu.
• Trotz dem höheren Angebot sind die Insertionszeiten nicht angestiegen, was auf eine 

solide Nachfrage hinweist, obwohl der Leitzins in der Untersuchungsperiode unverändert 
1.75 Prozent betrug. 



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS STWE

Freiburg



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS STWE

Freiburg



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS STWE



ONLINE HOME MARKET ANALYSIS STWE



WOHNIMMOBILIENPREISINDEX (IMPI)



WOHNIMMOBILIENPREISE



WOHNIMMOBILIENPREISE Ø-EFH



WOHNEIGENTUMSQUOTE
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WOHNUNGSKNAPPHEIT



WOHNUNGSKNAPPHEIT

1970: 53% leben in einem 4 
bis 5 Personenhaushalt

HEUTE…



WOHNUNGSKNAPPHEIT



LEERWOHNUNGSZIFFER

Entspricht 
Stadt Luzern 

oder 2.3 x 
Stadt Freiburg

(22’765)
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LEERWOHNUNGSZIFFER
Leerwohnungsziffer
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AUSGABEN FÜR DIE WOHNUNGSMIETE



Die Durchschnittsmiete in der Schweiz über neue und alte Wohnungen hinweg lag 2022 gemäss Bundesamt für 
Statistik bei 1’412 Franken. In 22 Jahren (seit 2000) ist der durchschnittliche Mietpreis um lediglich 363 Franken 
gestiegen.

AUSGABEN FÜR DIE WOHNUNGSMIETE
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Zwischen 1966 und 2020 stieg dieser Anteil um 1.5 Prozentpunkte, d.h. gemessen am 
Haushaltsbudget gaben die Haushalte  2020 im Mittel 1.5% mehr für die Miete aus als 1966. Seit 
2021 sinkt der Anteil, was vermutlich aber auf die steigende allgemeine Teuerung zurückzuführen 
sein dürfte, d.h. andere Ausgabenposten verteuerten sich seit 2021 stärker als die Wohnungsmieten.

0

5

10

15

20

25

Ausgaben für die Wohnungsmiete, gemessen am Total der 
Haushaltsausgaben (in %)
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ALTERUNG DER GESELLSCHAFT

NZZ April 2021

2030:
40% der Bevölkerung
ist über 65 Jahre alt

2045:
50% der Bevölkerung
ist über 65 Jahre alt

De Visu/ Fotolia



ALTERUNG DER GESELLSCHAFT



Q
ue

lle
: S

N
B
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Private Schulden 2022 in Prozent vom netto Einkommen - Europa

EXTREM HOHE PRIVATVERSCHULDUNG



HYPOTHEKARZINSEN
Die durchschnittlichen Hypothekarzinsen für die verschiedenen 
Laufzeiten (Stand: 24.9.2024):

• SARON: 1.21% (+Marge)    
• 1 Jahr: 1.80%
• 3 Jahre: 1.71%
• 5 Jahre: 1.73%
• 10 Jahre: 1.85%
• Variabel: 2.92%
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ZINSENTWICKLUNG SEIT 2000



ENERGIEPREISE FÜR KONSUMENTEN
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DIE WOHNKOSTEN
Beispiel: Wohnkosten für ein Einfamilienhaus

• Kaufpreis Eigenheim 800‘000.-
• Eigenmittel: 160‘000.-
• 1. Hypothek: 420‘000.-
• 2. Hypothek: 220‘000.-
• Hypothekarzinsen (2%) 12‘800.-
• Amortisation 2. Hypothek (in 15 Jahren) 14‘660.-
• Unterhalt 8‘000.- (1%) bis 20‘000.- (2.5%)
• Summe der Wohnkosten pro Jahr 35‘460.- bis 47‘470.-



DIE ÜBERREGULIERUNG

• Zonenvorschriften
• Bauvorschriften
• Baubewilligungen
• Verbindlicher Umgebungsplan
• Grünflächenziffer
• Baumschutz
• Einsprachen
• usw., usw., usw. …



BAUVORSCHRIFTEN



BAUBEWILLIGUNGEN



EINSPRACHEN



BAUGESUCHE UND 
BAUBEWILLIGUNGEN BEI NEUBAUTEN



Das einzig Schöne am 
Steuern/Gebühren zahlen: 

Es macht nicht süchtig!

HAUSEIGENTÜMER ALS MILCHKÜHE 
DES STAATES



ABSCHAFFUNG EIGENMIETWERT
EIN BLICK ZURÜCK: EINE «ODYSSEE»
• 2016: HEV-Petition «Eigenmietwert abschaffen» mit über 145’000 Unterschriften

• 2017: WAK-S reicht pa. Iv «Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung» ein

• 2017: Zustimmung der WAK-NR

• 2019: Umfangreiche Vernehmlassung zur Vorlage

• Mai 2021: WAK-S verabschiedet konkrete Gesetzesvorlage

• August 2021: Stellungnahme des BR: Grundsätzliche Unterstützung des Anliegens

• September 2021: Beschlussfassung des Ständerates

• September 2022: Eintreten durch NR und Rückweisung an WAK-NR

• Juni 2023: Beschlussfassung des NR mit Differenzen zum SR

• Juni 2023: WAK-S hält an der Vorlage des Ständerates fest

• Dienstag, 14. Dezember 2023: Differenzbereinigung im Ständerat

• Jahr 2024: Weitere Abklärungen, Fortsetzung der Beratungen im Herbst/Winter



DIE BESCHLÜSSE DER RÄTE IM VERGLEICH 

•

Vorlage gemäss Ständerat (September 2021)

Kein Eigenmietwert für selbstgenutztes Wohneigentum am 
Hauptwohnsitz.

Bei Zweitliegenschaften bleibt der Eigenmietwert.

Kein Abzug für Unterhaltskosten bei selbstgenutztem 
Wohneigentum am Hauptwohnsitz.

Bundesebene: Kein Abzug für Energiespar- und 
Umweltschutzmassnahmen sowie Rückbaukosten.

Kantone können entsprechende Abzüge vorsehen.

Abzug für Denkmalpflege auf Bundes- und Kantonsebene.

Beschränkter Abzug für private Schuldzinsen bis zu maximal 
70% der steuerbaren Vermögenserträge.

Begrenzter und befristeter Schuldzinsabzug für 
Ersterwerber.

≠

=

≠

=
=

=

Vorlage gemäss Nationalrat (Juni 2023)

Kein Eigenmietwert für selbstbewohntes Wohneigentum 
(am Hauptwohnsitz und Zweitliegenschaften).

Kein Abzug für Unterhaltskosten bei selbstgenutztem 
Wohneigentum.

Bundesebene: Kein Abzug für Energiespar- und 
Umweltschutzmassnahmen sowie Rückbaukosten.

Kantone können entsprechende Abzüge vorsehen.

Abzug für Denkmalpflege auf Bundes- und Kantonsebene.

Beschränkter Abzug für private Schuldzinsen bis zu maximal 
40% der steuerbaren Vermögenserträge.

Begrenzter und befristeter Schuldzinsabzug für 
Ersterwerber.



WORUM GEHT ES?

47

Die politische Linke hat gegen beide Vorlagen das 
Referendum ergriffen. Diese kommen deshalb am
24. November 2024 zur Abstimmung.

Untermiete Eigenbedarf

Basiert auf einer Pa. Iv.
von aNR Giovanni Merlini

Geht zurück auf eine Pa. Iv.
von aNR Hans Egloff



Der «Bund für mehr Wohnraum»



Das Recht zur Untermiete bleibt bestehen. Mietende dürfen eine 
Mietwohnung oder ein Geschäftslokal mit Zustimmung des Vermieters 
weiterhin ganz oder teilweise untervermieten. Wer z.B. auf längere Reisen 
oder beruflich ins Ausland geht, kann seine Wohnung untervermieten.

Untervermietungen, z.B. für Studenten-WGs oder längere Auslands-
aufenthalte, sind weiterhin möglich.

Möglich bleiben auch wiederholte kurzzeitige Untervermietungen.

UNTERMIETE: WAS BLEIBT GLEICH?



Neu benötigt die Untermiete nicht nur eine mündliche 
Absprache, sondern ein schriftliches Gesuch des Mieters 
und auch eine schriftliche Zustimmung des Vermieters.

Die Bedingungen, unter denen der Vermieter die 
Zustimmung verweigern kann, werden präzisiert
und ergänzt.

Neu muss der Vermieter einer Untermiete nicht 
zustimmen, wenn diese mehr als zwei Jahre dauern soll 
– er kann jedoch zustimmen (dispositives Recht).

Untermiete
UNTERMIETE: WAS ÄNDERT SICH?



Untermiete

Keine Bereicherung an 
Untermiete

Flexibilität bleibt 
gewahrt

Rechtssicherheit nützt 
allen Beteiligten

Untermieter und 
Nachbarschaft vor 
Missbrauch schützen

UNTERMIETE



Wenn heute eine Person eine bisher vermietete Wohnung oder ein 
vermietetes Geschäftslokal kauft, kann der neue Eigentümer das
Mietverhältnis innert gesetzlicher Frist kündigen. Er kann dies jedoch nur 
tun, wenn er in die Wohnung einziehen bzw. das Geschäftslokal selber 
nutzen möchte, und zwar nur, wenn er einen dringenden Eigenbedarf für 
sich, nahe Verwandte oder Verschwägerte geltend machen kann.

Das Recht des Mieters, die Kündigung anzufechten und kostenlos
auf Zulässigkeit bei der Schlichtungsbehörde überprüfen zu lassen, bleibt 
vollumfänglich bestehen. Ebenso bleibt das Recht bestehen,
ein Erstreckungsbegehren von maximal 4 Jahren bei Wohnungen und
gar maximal 6 Jahren bei Geschäftslokalen zu stellen.

Eine Verkürzung der Verfahren ist nicht vorgesehen.

EIGENBEDARF: WAS BLEIBT GLEICH?



Neu soll die Formulierung «dringender Eigenbedarf» durch 
«bei objektiver Beurteilung bedeutender und aktueller 
Eigenbedarf» ersetzt werden.

Die vorgeschlagene Formulierung erleichtert es 
Privatpersonen, die eine bisher vermietete Wohnung 
kaufen, ihr Eigentum innerhalb einer vernünftigen Frist 
tatsächlich selbst nutzen zu können. Analog gilt dies auch 
für KMU.

Die Rechtsprechung hat sich bereits entsprechend 
entwickelt, daher handelt es sich um eine formelle 
Anpassung.

EIGENBEDARF: WAS ÄNDERT SICH?



Nutzung des 
Eigentums muss 
möglich sein

Wichtig
auch für KMU

Rechtssicherheit nützt 
allen Beteiligten

Faire 
Ausbalancierung der 
Interessen

EIGENBEDARF



ABSTIMMUNGSEMPFEHLUNG
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Lüge Nr. 1

Lüge Nr. 2

DER «GENERALANGRIFF»



DER «GENERALANGRIFF»




